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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse 

AV 

zu Punkt … der 1036. Sitzung des Bundesrates am 29. September 2023 

Verordnung zur Änderung weinrechtlicher und hopfenrechtlicher 
Bestimmungen 

Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz 

empfiehlt dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundge-

setzes nach Maßgabe folgender Änderungen zuzustimmen: 

 

1. Zu Artikel 1 (§ 2 Absatz 2 Nummer 1, 

 Absatz 4 Nummer 6 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 2 wie folgt zu ändern:  

a) In Absatz 2 Nummer 1 sind nach dem Wort „Unternehmen“ die Wörter 

„mit Sitz im jeweiligen Bundesland“ einzufügen. 

b) In Absatz 4 Nummer 6 ist der Punkt am Ende durch ein Komma zu ersetzen 

und es ist folgende Nummer 7 anzufügen:  

„7. Privatwirtschaftliche Unternehmen.“ 

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Die Klarstellung in Absatz 2 erleichtert den Behörden der Länder die Ermitt-
lung der Zuständigkeit für die jeweiligen Förderverfahren. 
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Zu Buchstabe b: 

§ 2 Absatz 4 und 5 bezieht sich auf Informations- und Absatzfördermaßnah-
men im europäischen Binnenmarkt und in Drittländern. Eine Unterscheidung 
der Begünstigten widerspricht dem Grundsatz der Gleichbehandlung.  

 

 

2. Zu Artikel 1 (§ 2 Absatz 3 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist in § 2 Absatz 3 die Angabe „Absatz 2“ durch die Angabe „Ab-

satz 1“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Eine Ernteversicherung gegen Einkommensverluste aufgrund von Naturkata-
strophen gleichzusetzende widrige Witterungsverhältnisse, widrige Witte-
rungsverhältnisse, durch Tiere verursachte Schäden, Pflanzenkrankheiten oder 
Schädlingsbefall wird zuvörderst von Bewirtschaftern von Rebflächen, deren 
Rebflächen in dem Hoheitsgebiet des Landes der Antragstellung liegen, benö-
tigt. Bewirtschafter von Rebflächen können natürliche Personen sowie juristi-
schen Personen des privaten und öffentlichen Rechts sein. Bei den in Absatz 2 
genannten Begünstigten bestehen die vorgenannten Risiken grundsätzlich 
nicht. 

 

 

3. Zu Artikel 1 (§ 2 Absatz 4 Nummer 6 WeinFördV)  

In Artikel 1 sind in § 2 Absatz 4 Nummer 6 die Wörter „juristische Personen“ 

durch das Wort „Einrichtungen“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Von § 2 Absatz 4 Nummer 6 sollen auch die sogenannten „Gebietsweinwer-
bungen“ als Begünstigte erfasst werden. Da es sich hierbei um privatrechtliche 
Vereinigungen handelt, die öffentliche Gelder verausgaben, werden diese von 
der Formulierung „juristische Personen des öffentlichen Rechts“ nicht erfasst, 
von der Formulierung „Einrichtungen des öffentlichen Rechts“ dagegen schon. 
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4. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 1, 

 Absatz 2, 

 Absatz 4, 

 Absatz 5, 

 Absatz 6 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 3 wie folgt zu ändern: 

a) Absatz 1 ist wie folgt zu fassen:  

„(1) Ein Antrag auf Förderung einer Maßnahme nach § 2 ist schriftlich 

oder elektronisch bei der zuständigen Stelle zu stellen. Die Länder legen die 

maßgeblichen Zeitpunkte fest.“ 

b) In Absatz 2 Satz 2 sind die Wörter „innerhalb einer Frist von zwei Wochen 

nach Eingang des Antrags“ zu streichen. 

c) Absatz 4 ist zu streichen. 

d) Absatz 5 wird Absatz 4. 

e) Absatz 6 ist zu streichen. 

Begründung: 

Zwischen dem BMEL und den Ländern bestand Konsens, dass mit der Verord-
nung die bisher in den EU-Verordnungen geregelten Sachverhalte weitgehend 
unverändert fortgeführt werden. Demgegenüber enthält § 3 nun verschiedene 
neue und restriktivere Vorgaben für die Umsetzung der Förderung im Sektor-
Programm Wein. Da die Umsetzung in den einzelnen Ländern im Sinne der 
Vereinfachung der GAP im Wesentlichen wie bisher fortgesetzt werden soll, 
ist ein erhöhter Umsetzungsaufwand für die Länder zu vermeiden. Die Einfüh-
rungen allgemeiner Fristen für alle Länder sowie die Einführung zusätzlicher 
im Bundesrecht geregelten Fristen ist nicht notwendig und soll unterbleiben. 
Die Rechtsfolgen einer solchen Regelung sind unklar und sie führen zu einem 
erhöhten Verwaltungsaufwand. Bei Umsetzungsfragen z. B. bei der Über-
schreitung des zugewiesenen Budgets, wird auf die bisherigen Regelungen im 
ehemaligen Nationalen Stützungsprogramm Wein (NSP) verwiesen, welche im 
Wesentlichen in das VKS übernommen worden. Dessen Anwendung erlaubt 
den Ländern eine vereinfachte Anwendung der Regelungen ohne die Einfüh-
rung neuer und verfahrenserschwerender Bewertungskriterien.  

  

bei  
Annahme 
entfallen 

die  
Ziffern 5 

bis 7,  
9 und 10 



Empfehlungen, 353/1/23   - 4 - 
 

 ... 

 

5. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 1 Einleitungssatz, 

 Nummer 1, 

 Nummer 3 WeinFördV)* 

In Artikel 1 ist § 3 Absatz 1 wie folgt zu ändern: 

a) Im Einleitungssatz sind nach dem Wort „elektronisch“ die Wörter „ , sofern 

die zuständige Stelle dies ermöglicht,“ einzufügen. 

b) In Nummer 1 sind die Wörter „für das Folgejahr bis zum 31. August des 

vorangegangenen Jahres“ durch die Wörter „nach näherer Maßgabe der 

Länder“ zu ersetzen. 

c) In Nummer 3 sind die Wörter „bis zum 15. April des Jahres, für das eine 

solche Maßnahme besteht“ durch die Wörter „nach näherer Maßgabe der 

Länder“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Sofern eine elektronische Antragstellung möglich ist, ist die Wahlfreiheit von 
der Bereitstellung durch die Länder abhängig zu machen.  

Bundeseinheitliche Antragsfristen werden den spezifischen Anforderungen der 
Länder nicht gerecht. Diese sollen die Länder daher selbst festlegen können. 

 

 

6. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 2 Satz 2, 

 Absatz 4 WeinFördV)* 

In Artikel 1 ist § 3 wie folgt zu ändern:  

a) In Absatz 2 Satz 2 sind die Wörter „innerhalb einer Frist von zwei Wochen“ 

zu streichen.  

b) Absatz 4 ist zu streichen. 
  

                                              

* Im AV als Hilfsempfehlung zu Ziffer 4 beschlossen. 

entfällt bei 
Annahme 

von  
Ziffer 4 

entfällt bei 
Annahme 

von  
Ziffer 4 

 
bei  

Annahme 
entfallen 

die 
Ziffern 7 

und 9 
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Folgeänderung: 

Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Absätze 4 und 5 

Begründung: 

Zu Buchstabe a:  

Mit der Vorschrift wird den zuständigen Behörden der Länder eine Frist für die 
Nachforderung von Unterlagen von zwei Wochen auferlegt. Da die Rechtsfol-
gen einer solchen Regelung unklar sind und die Regelung zu einem erhöhten 
Verwaltungsaufwand bei den Ländern führt bzw. in bestimmten Fallkonstella-
tionen nicht eingehalten werden kann, schlagen wir vor, diese Frist zu strei-
chen. 

Zu Buchstabe b:  

Die in Absatz 4 genannte Frist von drei Monaten, in welcher eine Entscheidung 
der Behörde erfolgen soll, ist zu streichen. Es handelt sich um eine „Sollrege-
lung“, welche in der Umsetzung durch die Länder nicht nötig ist. 

Zur Folgeänderung:  

Es handelt sich um Folgeänderungen zu Buchstabe b. 

 

 

7. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 2 Satz 2 WeinFördV)* 

In Artikel 1 sind in § 3 Absatz 2 Satz 2 die Wörter „innerhalb einer Frist von 

zwei Wochen nach Eingang des Antrags“ zu streichen. 

Begründung: 

Je nach Verfahren in den Ländern und in Abhängigkeit von Antragsanfall und 
Personalkapazität ist eine Bearbeitung innerhalb einer festen Bearbeitungsfrist 
nicht gewährleistet. 

 
  

                                              

*  Im AV als Hilfsempfehlung zu den Ziffern 4 und 6 beschlossen. 

entfällt bei 
Annahme 

von  
Ziffer 4 
oder  

Ziffer 6 
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8. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 3 WeinFördV) 

In Artikel 1 sind in § 3 Absatz 3 die Wörter „und mit dem nationalen GAP-

Strategieplan vereinbar ist“ zu streichen. 

Begründung: 

Die zuständigen Stellen prüfen die Fördervoraussetzungen. Demzufolge obliegt 
es demjenigen, der die Fördervoraussetzungen festlegt, diese so festlegen, dass 
sie mit dem GAP-Strategieplan übereinstimmen. 

 

 

9. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 4 WeinFördV)* 

In Artikel 1 ist § 3 Absatz 4 zu streichen. 

Folgeänderung: 

Die Absätze 5 und 6 werden zu den Absätzen 4 und 5. 

Begründung: 

Die Frist in § 3 Absatz 4 ist aufgrund der Spezifität der Förderung nicht immer 
einzuhalten. Es gilt das Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit den 
jeweiligen Verwaltungsverfahrensgesetzen der Länder. 

 

 

10. Zu Artikel 1 (§ 3 Absatz 6 Satz 1, 

 Satz 2, 

 Satz 3 WeinFördV)** 

In Artikel 1 ist § 3 Absatz 6 wie folgt zu ändern: 

a) Satz 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Nach dem Wort „abweichende“ sind die Wörter „und ergänzende“ zu 

                                              

*  Im AV als Hilfsempfehlung zu den Ziffern 4 und 6 beschlossen. 

** Im AV als Hilfsempfehlung zu Ziffer 4 beschlossen. 

entfällt bei 
Annahme 

von  
Ziffer 4 
oder  

Ziffer 6 

entfällt bei 
Annahme 

von  
Ziffer 4 
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ergänzen. 

bb) Die Wörter „sowie deren Voraussetzungen“ sind zu streichen. 

b) Satz 2 und 3 sind zu streichen. 

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Die Landesregierung benötigen ebenfalls die Ermächtigung ergänzende Vor-
schriften über das Verfahren zu erlassen, nicht nur abweichende. Die Strei-
chungen sind aus Gründen der Rechtsklarheit geboten. Ausweislich der Über-
schrift von § 3, der Bezugnahme auf die Absätze 1 bis 4 sowie der Tatsache, 
dass auch in der Begründung nur vom Verfahren die Rede ist, beschränkt sich 
die Länderermächtigung inhaltlich auf Regelungen zum Antragsverfahren. Die 
Festlegung von Prioritätskriterien für das Auswahlverfahren wird in § 5 gere-
gelt. Die materiellrechtlichen Voraussetzungen für die Förderung sollen wei-
terhin per Verwaltungsvorschrift geregelt werden können.  

Zu Buchstabe b: 

Notwendige Klarstellung, dass die Festlegung von Prioritätskriterien den Lan-
desregierungen und nicht den im Antragsverfahren zuständigen Stellen obliegt. 

 

 

11. Zu Artikel 1 (§ 4 Absatz 1 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 4 Absatz 1 wie folgt zu fassen: 

„(1) Ein Antrag auf Förderung einer Maßnahme nach § 2 Absatz 1 hat die 

Beschreibung der beantragten Maßnahme, die betreffende Fläche und die ge-

plante Frist für ihre Durchführung zu enthalten. Die zuständige Behörde kann 

weitere Angaben fordern, soweit dies zur Überprüfung der spezifischen Förder-

voraussetzungen erforderlich ist.“ 

Begründung: 

Im Absatz 1 werden die zwingend erforderlichen Angaben des Antragstellers 
im Antrag definiert. Er muss die von ihm beantragten Maßnahmen im Rahmen 
der Intervention „Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen“ angeben. 
Bei dieser Intervention sind jedoch nicht die einzelnen Aktionen wie zum Bei-
spiel Rodung, Bestellung von Pflanzgut oder Pflanzung infolge der bundeswei-
ten Förderung mit Standardeinheitskosten (Hektarsätze je Maßnahme) von Re-

bei  
Annahme 

entfällt 
Ziffer 12 
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levanz.  

Es sollte sichergestellt werden, dass die Aufzählung der Antragsinhalte nicht 
abschließend ist und bei Bedarf durch die Länder oder die zuständige Behörde 
ergänzt werden kann. 

 

 

12. Zu Artikel 1 (§ 4 Absatz 1 Nummer 1, 

 Nummer 2 WeinFördV)* 

In Artikel 1 ist § 4 Absatz 1 wie folgt zu ändern:  

a) Nummer 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Das Wort „vorgeschlagenen“ ist durch das Wort „vorgesehenen“ zu er-

setzen. 

bb) Die Wörter „vorgeschlagene Fristen“ sind durch die Wörter „des Zeit-

plans“ zu ersetzen.  

b) In Nummer 2 sind die Wörter „für jedes Haushaltsjahr“ zu streichen. 

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Der Begriff Frist bezeichnet im Verwaltungsverfahren eine Zeitspanne, die 
dem Antragsteller oder der Verwaltung auferlegt wird. Der Antragsteller soll in 
seinem Förderantrag seinen Zeitplan für die Durchführung der von ihm vorge-
sehenen Aktionen beschreiben. 

Zu Buchstabe b:  

Eine Zuordnung der Aktionen des Förderantrags zu Haushaltsjahren durch den 
Antragsteller ist nicht praktikabel, da Haushaltsmittel nicht von einem Haus-
haltsjahr in das nächste übertragen werden können (sog. Jährlichkeitsprinzip) 
und das Finanzvolumen je Haushaltsjahr erst mit den jeweiligen Auszahlungs-
anträgen sicher bestimmt werden kann. 

 
  

                                              

* Im AV als Hilfsempfehlung zu Ziffer 11 beschlossen. 

entfällt bei 
Annahme 

von  
Ziffer 11 
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13. Zu Artikel 1 (§ 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 

  Nummer 3, 

  Nummer 4, 

 Satz 2 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 4 Absatz 2 wie folgt zu ändern: 

a) Nummer 1 ist wie folgt zu fassen: 

„1. eine Beschreibung der beantragten Investition und Angabe der veran-

schlagten Kosten,“ 

b) Nummer 3 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Die Wörter „technische und“ sind zu streichen. 

bb) Das Komma am Ende ist durch einen Punkt zu ersetzen. 

c) Nummer 4 ist zu streichen. 

d) Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„Die zuständige Behörde kann weitere Angaben fordern, soweit dies zur 

Überprüfung der spezifischen Fördervoraussetzungen erforderlich ist.“ 

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Die vorgeschlagene Formulierung entspricht den bisherigen Vorgaben. 

Zu Buchstabe b: 

Die technischen Ressourcen wie zum Beispiel Unternehmerleistungen werden 
in der Regel zugekauft und sind Gegenstand der Förderung. 

Darüber hinaus ergibt sich eine notwendige Änderung aufgrund von der mit c) 
geforderten Streichung der Nummer 4. 

Zu Buchstabe c: 

Die Kohärenz wird bereits durch die Festlegung der förderfähigen Investitio-
nen gewährleistet und muss nicht vom Antragsteller nochmals begründet wer-
den. 

Zu Buchstabe d: 

Die in der Verordnung enthaltene Regelung ist nicht erforderlich. Sollten die in 
Rede stehenden Ressourcen nicht gewährleistet sein, kann auch kein Zahlungs-
antrag gestellt werden, da keine förderfähigen Ausgaben nachgewiesen werden 
können. 
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Es sollte vielmehr sichergestellt werden, dass die Aufzählung der Antragsinhal-
te nicht abschließend ist und bei Bedarf durch die Länder oder die zuständige 
Behörde ergänzt werden kann. 

 

 

14. Zu Artikel 1 (§ 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a, 

           Buchstabe b WeinFördV)  

In Artikel 1 ist § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 wie folgt zu ändern: 

a) In Buchstabe a ist die Angabe „§ 2 Absatz 5“ durch die Angabe „§ 2 Ab-

satz 4“ zu ersetzen. 

b) In Buchstabe b ist die Angabe „§ 2 Absatz 4“ durch die Angabe „§ 2 Ab-

satz 5“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Offenkundig wurden die beiden Maßnahmen vertauscht. 

 

 

15. Zu Artikel 1 (§ 5 Absatz 1, 

 Absatz 2 Satz 1, 

 Absatz 3, 

 Absatz 4 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 5 wie folgt zu fassen: 

„§ 5 

Auswahlverfahren 

Die Länder können bei knappen Haushaltsmitteln Prioritätskriterien und Ge-

wichtungspunkte für die Auswahl der zu fördernden Projekte festlegen, 

… < weiter wie Vorlage § 5 Absatz 2 > …“ 
  

bei  
Annahme 
entfallen 

die Ziffern 
16 und 17 
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Begründung: 

Die Festlegungen in Absatz 1 sind nicht nachvollziehbar, da das jährliche 
Budget von der EU weder auf einzelne Maßnahmen noch Interventionen des 
Weinbaus, sondern nur auf die Summe aller Interventionen des Weinbaus zu-
geteilt wird.  

Zudem sind die zugewiesenen Haushaltsmittel Kassenmittel für ein Haushalts-
jahr. Nachdem die Umsetzung bestimmter Maßnahmen länger als ein Haus-
haltsjahr dauern kann, ist zum Zeitpunkt der Bewilligung beziehungsweise des 
Auswahlverfahrens nicht abschließend abschätzbar, in welchem Haushaltsjahr 
die bewilligten Zahlungen kassenwirksam werden. 

Anpassung infolge der Streichung von Absatz 1. Nachdem die EU nicht mehr 
zwingend ein Auswahlverfahren vorgibt, sollte dieses optional für die Länder 
sein. Ferner sind auch andere Instrumente der Finanzsteuerung wie zum Bei-
spiel Vergabe nach Antragseingang oder Kürzung der Förderhöhen denkbar. 

Die Inhalte sind bereits im vorherigen Absatz abschließend geregelt. 

 

 

16. Zu Artikel 1 (§ 5 Absatz 1, 

 Absatz 2 WeinFördV)* 

In Artikel 1 ist § 5 wie folgt zu ändern: 

a) In Absatz 1 sind nach dem Wort „Förderungen“ die Wörter „nach § 2 Ab-

satz 2, 4 und 5“ einzufügen. 

b) Absatz 2 ist zu streichen.  

c) Die Absätze 3 und 4 werden die Absätze 2 und 3. 

Begründung: 

Eine Priorisierung der Förderanträge bei der Intervention Umstrukturierung 
und Umstellung von Rebflächen sowie bei der Intervention Ernteversicherung 
und sollte nicht neu gefordert werden.  

Es sind keine Gründe ersichtlich, die es erfordern würden, Prioritätskriterien 
für ein Auswahlverfahren in der Bundesverordnung oder durch Rechtsverord-
nung der Landesregierung festzulegen.  

Die Zuständigkeit für die Festlegung von Auswahlkriterien liegt bei der natio-
nalen oder regionalen Verwaltungsbehörde unter Anhörung des jeweiligen Be-
gleitausschusses. Darüberhinausgehende Regelungen, die die Länder zum Er-

                                              

*  Im AV als Hilfsempfehlung zu Ziffer 15 beschlossen. 

entfällt bei 
Annahme 

von  
Ziffer 15 

 
bei  

Annahme 
entfällt 

Ziffer 17 
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lass von entsprechenden Rechtsverordnungen zwingen, führen zu einem un-
verhältnismäßigen bürokratischen Aufwand, ohne dass dem ein erkennbarer 
Mehrwert gegenüberstehen würde. 

 

 

17. Zu Artikel 1 (§ 5 Absatz 2 Satz 1, 

 Satz 3 WeinFördV)* 

In Artikel 1 ist § 5 Absatz 2 wie folgt zu ändern:  

a) In Satz 1 sind die Wörter „durch Rechtsverordnung“ zu streichen. 

b) Satz 3 ist zu streichen.  

Begründung: 

Zu Buchstabe a:  

Das Streichen der Wörter „durch Rechtsverordnung“ ermöglicht den Ländern 
mehr Flexibilität bei der Festlegung von Prioritätskriterien und Gewichtungs-
punkten.  

Zu Buchstabe b:  

Nach Absatz 2 Satz 3 sind im Rahmen der Priorisierung insbesondere solche 
Maßnahmen zu berücksichtigen, die einen Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Anpassung an den Klimawandel leisten. Diese Vorgabe sollte gestrichen wer-
den, da er alle in § 2 genannten Fördermaßnahmen einschließt. Wie bekannt 
ist, sind 5 Prozent der Fördermittel, die im Rahmen des GAP-SP ausgegeben 
werden, für Maßnahmen auszugeben, die einen Beitrag zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an den Klimawandel leisten. Baden-Württemberg plant diese 
allein durch die Maßnahme Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen  
(Maßnahme gemäß § 2 Absatz 1) zu erbringen und wird eine Priorisierung 
nach diesen Kriterien in den anderen angebotenen Fördermaßnahmen nicht 
vornehmen.  

 
  

                                              

*  Im AV als Hilfsempfehlung zu den Ziffern 15 und 16 beschlossen. 

entfällt bei 
Annahme 

von  
Ziffer 15 

oder  
Ziffer 16 
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18. Zu Artikel 1 (§ 6 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 6 wie folgt zu fassen: 

„§ 6 

Nicht förderfähige und förderfähige Kosten 

Die nicht förderfähigen und förderfähigen Kosten der Maßnahmen nach § 2 

richten sich nach den Bestimmungen des GAP-Strategieplanes.“ 

Begründung: 

In der Verordnung sind wohl die europarechtlichen Regelungen der vorausge-
henden Förderperiode zugrunde gelegt worden. Dies stellt gegenüber des ge-
nehmigten GAP-Strategieplans für Deutschland eine erhebliche Abweichung 
dar. 

 

 

19. Zu Artikel 1 (§ 6 Absatz 2 Satz 1 WeinFördV)* 

In Artikel 1 sind in § 6 Absatz 2 Satz 1 die Wörter „dem Weinbau oder der 

Weinerzeugung dienenden“ zu streichen. 

Begründung: 

Der Einschub erscheint nicht erforderlich. 

 

Antrag Rheinland-Pfalz: 

15 : 0 : 1 

Enth.: SN 

 
  

                                              

*  Im AV als Hilfsempfehlung zu Ziffer 18 beschlossen. 

bei  
Annahme 
entfallen 

die Ziffern 
19 bis 22 

entfällt bei 
Annahme 

von  
Ziffer 18 
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20. Zu Artikel 1 (§ 6 Absatz 3 WeinFördV)* 

In Artikel 1 ist § 6 Absatz 3 zu streichen. 

Folgeänderung: 

Die Absätze 4 und 5 werden zu Absätzen 3 und 4. 

Begründung: 

Der Inhalt von § 6 Absatz 3 ist bereits auf Unionsebene geregelt. 

 

 

21. Zu Artikel 1 (§ 6 Absatz 4 einleitender Satzteil, 

    Nummer 1, 

 Absatz 5 WeinFördV)* 

In Artikel 1 ist § 6 wie folgt zu ändern:  

a) Absatz 4 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Im einleitenden Satzteil ist die Angabe „§ 2 Absatz 4“ durch die Anga-

be „§ 2 Absatz 4 und Absatz 5“ zu ersetzen.  

bb) In Nummer 1 sind nach dem Wort „Drittlandsmärkten“ die Wörter “bei 

Maßnahmen nach § 2 Absatz 5“ einzufügen. 

b) In Absatz 5 ist die Angabe „§ 2 Absatz 5“ durch die Angabe „§ 2 Absatz 4“ 

zu ersetzen.  

Begründung: 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa: 

Mit der bisherigen Regelung in § 6 werden keine förderfähigen Kosten für die 
Drittlandförderung (§ 2 Absatz 5) festgelegt. Absatz 4 betrifft nur die Binnen-
marktförderung. Wir bitten um Ergänzung der Regelung.  

                                              

*  Im AV als Hilfsempfehlung zu Ziffer 18 beschlossen. 

entfällt bei 
Annahme 

von  
Ziffer 18 

entfällt bei 
Annahme 

von  
Ziffer 18 

 
bei  

Annahme 
entfällt 

Ziffer 22 
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Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb:  

Innerhalb der Absatzförderung auf dem EU-Binnenmarkt nach § 2 Absatz 4 
können von der Sachlogik her keine Markt- und Potenzialstudien auf Dritt-
landsmärkten gefördert werden. 

Zu Buchstabe b:  

Diese Regelung wurde bisher lediglich für Absatzfördermaßnahmen auf dem 
EU-Binnenmarkt (§ 2 Absatz 4 statt § 2 Absatz 5) getroffen und ist auch nur 
dort sinnvoll. 

 

 

22. Zu Artikel 1 (§ 6 Absatz 4 einleitender Satzteil, 

 Absatz 5 WeinFördV)* 

In Artikel 1 ist § 6 wie folgt zu ändern: 

a) In Absatz 4 ist im einleitenden Satzteil die Angabe „§ 2 Absatz 4“ durch die 

Angabe „§ 2 Absatz 5“ zu ersetzen. 

b) In Absatz 5 ist die Angabe „§ 2 Absatz 5“ durch die Angabe „§ 2 Absatz 4“ 

zu ersetzen. 

Begründung: 

Offenkundig wurden die beiden Maßnahmen vertauscht. 

 

 

23. Zu Artikel 1 (§ 9 Absatz 3 - neu - WeinFördV) 

In Artikel 1 ist dem § 9 folgender Absatz anzufügen: 

„(3) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung abweichende 

Vorgaben treffen.“ 
  

                                              

*  Im AV als Hilfsempfehlung zu den Ziffern 18 und 21 beschlossen. 

entfällt bei 
Annahme 

von  
Ziffer 18 

oder  
Ziffer 21 
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Begründung: 

Den Ländern sollte es ermöglicht werden, wie bisher von der Förderung der 
Umsatzsteuer grundsätzlich abzusehen. 

 

 

24. Zu Artikel 1 (§ 10 Satz 1, 

 Satz 1a - neu - WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 10 wie folgt zu ändern: 

a) In Satz 1 ist die Angabe „1 und“ zu streichen. 

b) Nach Satz 1 ist folgender Satz einzufügen: 

„Im Falle von Maßnahmen nach § 2 Absatz 1 gilt entsprechendes für die 

Maßnahme Tröpfchenbewässerung.“ 

Begründung: 

Die Änderung entspricht den Regelungen im GAP-Strategieplan. 

 

 

25. Zu Artikel 1 (§ 12 Überschrift, 

 Absatz 2 Satz 1, 

   Satz 2, 

 Absatz 3 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 12 wie folgt zu ändern:  

a) In der Überschrift ist das Wort „Vorhaben“ durch das Wort „Maßnahmen“ 

zu ersetzen. 

b) Absatz 2 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Satz 1 sind die Wörter „und bedarf der Genehmigung durch die zu-

ständige Stelle“ zu streichen. 

bb) Satz 2 ist zu streichen. 

c) Absatz 3 ist zu streichen. 

d) Die Absätze 4 und 5 werden die Absätze 3 und 4. 

bei  
Annahme 

entfällt 
Ziffer 26 
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Folgeänderung: 

Die Angabe in der Inhaltsübersicht zu § 12 ist wie folgt zu fassen: 

„§ 12 Änderung von Maßnahmen der Begünstigten“ 

Begründung: 

Die Anpassung der Überschrift ist erforderlich, da der GAP-Strategieplan nur 
noch die Termini der „Interventionen“ und „Maßnahmen“ kennt. Maßnahmen 
sind dabei einzelne Teile innerhalb der Interventionen. Im Sinne des Vereinfa-
chungsgedankens der neuen GAP-Förderperiode, sollte Chancen zur Vereinfa-
chung des Verfahrens auch in Anspruch genommen werden, welche sich durch 
den Wegfall der Verordnung (EU) 2016/1149 ermöglichen. Bisher waren Än-
derungen bis zur Abschlussmeldung möglich, dies sollte den Ländern auch 
weiterhin ermöglicht werden, um die Förderung nicht restriktiver zu gestalten. 
Bescheide über die Zulässigkeit einer Änderung waren ebenfalls bislang nicht 
gefordert, weshalb dies auch zukünftig als nicht notwendig erachtet wird. Die 
Umsetzung der Verfahren sollte in Hoheit der Länder erfolgen ohne zusätzliche 
Einschränkungen durch die Bundesverordnung. 

 

26. Zu Artikel 1 (§ 12 Absatz 2 Satz 2 WeinFördV)* 

In Artikel 1 ist § 12 Absatz 2 Satz 2 zu streichen.  

Begründung: 

Der Begriff „Programm“ ist in der Verordnung nicht klar definiert. Baden-
Württemberg würde hierunter ein Förderprogramm verstehen. In Bezug auf das 
Vorhaben des Begünstigten, das in diesem Paragraphen geregelt wird, ist das 
Gesamtbudget für das Förder-programm bei der Beurteilung der Änderungen 
an einem Einzelvorhaben nicht erheblich.  

 

27. Zu Artikel 1 (§ 12 Absatz 5 WeinFördV) 

In Artikel 1 sind in § 12 Absatz 5 die Wörter „bis zu einer Höhe von maximal 

20 Prozent der ursprünglich gebilligten Förderung“ zu streichen. 

                                              

*  Im AV als Hilfsempfehlung zu Ziffer 25 beschlossen. 

entfällt bei 
Annahme 

von  
Ziffer 25 
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Begründung: 

Die Möglichkeit, dass Mittel zwischen Teilmaßnahmen übertragen werden 
können ist zu begrüßen. Zentrale Vorgabe ist, dass die Gesamtkosten des Pro-
jekts eingehalten werden. Eine Begrenzung des Anteils der zwischen den 
Teilmaßnahmen übertragen werden kann auf 20 Prozent der ursprünglich ge-
billigten Förderung für jede Teilmaßnahme ist aus unserer Sicht verzichtbar 
und im Verwaltungsvollzug schwierig zu prüfen. 

 

 

28. Zu Artikel 1 (§ 14 Absatz 1, 

 Absatz 2 Nummer 1, 

    Nummer 2 WeinFördV)  

In Artikel 1 ist § 14 wie folgt zu ändern: 

a) In Absatz 1 sind die Wörter „für die eine Förderung gewährt werden kann“ 

durch die Wörter „ , die sich aus der Umstrukturierung und Umstellung er-

geben muss“ zu ersetzen. 

b) In Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 2 ist jeweils nach dem Wort „auf“ das 

Wort „mindestens“ einzufügen. 

Begründung: 

Es geht hier nicht um die Ausgangsparzelle, sondern um die Zielparzelle. 

Den Ländern ist eine größere Flexibilität bei der Festlegung der von 20 Ar 
nach unten abweichenden Mindestparzellengröße einzuräumen. 

 

 

29. Zu Artikel 1 (§ 16 Satz 1, 

 Satz 2 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 16 wie folgt zu ändern: 

a) Satz 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Nach dem Wort „sind“ sind die Wörter „auf Anforderung der zuständi-

gen Stelle“ einzufügen.  

bb) Das Wort „und“ ist durch ein Komma zu ersetzen. 
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cc) Nach dem Wort „Zahlungsnachweise“ sind die Wörter „oder andere 

Nachweise“ einzufügen. 

b) Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„Rechnungen müssen dem oder der Begünstigten zuordenbar sein.“ 

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Da die Intervention „Umstrukturierung um Umstellung von Rebflächen“ 
deutschlandweit über vereinfachte Kostenoptionen (Hektarsätze) abgerechnet 
wird, sind die tatsächlichen Kosten bei der Förderabwicklung nicht relevant. 

Andere Nachweise, wie zum Beispiel Auftragsbestätigungen, können gegebe-
nenfalls notwendig sein, um einen unzulässigen vorzeitigen Maßnahmenbeginn 
zu prüfen. 

Zu Buchstabe b: 

Beispielsweise bei Personengesellschaften sollten auch Rechnungen anerkannt 
werden können, wenn diese zwar auf einen Gesellschafter ausgestellt sind, je-
doch vom Konto der Personengesellschaften beglichen wurden. 

 

 

30. Zu Artikel 1 (§ 17 Absatz 2 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 17 Absatz 2 wie folgt zu fassen: 

„(2) Für die Aufbewahrungspflichten gelten die einschlägigen unionsrecht-

lichen Regelungen.“ 

Begründung: 

Nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/128 sind die Unterlagen 
(Belege) über die aus dem EGFL finanzierten Ausgaben (Interventio-
nen/Maßnahmen) noch mindestens drei Jahre nach dem Jahr, in dem die 
Kommission den jährlichen Rechnungsabschluss der Zahlstelle abgeschlossen 
hat, aufzubewahren. Des Weiteren findet sich in Absatz 3 des vorgenannten 
Artikels eine spezielle Aufbewahrungspflicht für Unregelmäßigkeiten (= Rück-
forderungsfälle) und Versäumnisse mit drei Jahren nach Einzug der Forderung 
und Fonds-Gutschrift. Es liegt also eine EU-Aufbewahrungspflicht vor, so dass 
es keiner speziellen Regelung bedarf. Abgesehen davon, haben alle Verwal-
tungen der Länder eine allgemeine Aufbewahrungspflicht von in der Regel 10 
Jahren. Somit ist eine darüberhinausgehende Regelung nicht notwendig. 
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31. Zu Artikel 1 (§ 17 Absatz 3 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 17 Absatz 3 zu streichen. 

Begründung: 

Förderrechtlich ist es unerheblich, aus welchen Gründen die Mitwirkung ver-
weigert wird und auch in den genannten Fällen muss eine Kürzung, Sanktionie-
rung oder Ablehnung der Förderung möglich sein. 

 

 

32. Zu Artikel 1 (§ 18 Absatz 2 Satz 2 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist in § 18 Absatz 2 Satz 2 das Wort „unverzüglich“ durch die Wör-

ter „in der von der zuständigen Stelle vorgegebenen Form“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Die Anzeigeform und der Zeithorizont sollten durch die zuständigen Stellen 
definiert werden können. 

 

 

33. Zu Artikel 1 (§ 18 Absatz 3 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 18 Absatz 3 zu streichen. 

Begründung: 

Förderrechtlich ist es unerheblich, aus welchen Gründen die Auskunft verwei-
gert wird und auch in den genannten Fällen muss eine Kürzung, Sanktionie-
rung oder Ablehnung der Förderung möglich sein. 

 

 

34. Zu Artikel 1 (§ 18 Absatz 4 Satz 3 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 18 Absatz 4 Satz 3 wie folgt zu fassen: 

„Diese Frist kann mit Zustimmung der Bundesanstalt verkürzt werden.“ 
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Begründung: 

Eine Aufzählung der Fälle, in welcher eine Fristverkürzung denkbar ist, ist 
nicht abschließend möglich. 

 

 

35. Zu Artikel 1 (§ 19 Absatz 2 Nummer 1, 

       Nummer 4 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 19 Absatz 2 wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 1 ist nach dem Wort „Unions-“ das Wort „oder“ einzufügen.  

b) Nummer 4 ist zu streichen. 

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Redaktionelle Korrektur. 

Zu Buchstabe b: 

Doppelung zu § 20 Absatz 5. 

 

 

36. Zu Artikel 1 (§ 20 Absatz 1 WeinFördV) 

In Artikel 1 sind in § 20 Absatz 1 die Wörter „ , die sich auf alle Elemente be-

zieht, deren Überprüfung mit verwaltungstechnischen Mitteln möglich und an-

gemessen ist“ zu streichen. 

Begründung: 

Notwendige Streichung zur Ermöglichung von risikoorientierten Verwaltungs-
kontrollen. 
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37. Zu Artikel 1 (§ 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 

 Nummer 3, 

 Nummer 4 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 20 Absatz 3 Satz 1 wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 2 sind am Ende nach dem Komma die Wörter „soweit diese zu 

diesem Zeitpunkt überprüfbar sind,“ anzufügen. 

b) Nummer 3 ist wie folgt zu fassen: 

„3. die Förderfähigkeit der Kosten der Maßnahme,“ 

c) Nummer 4 ist wie folgt zu fassen: 

„4. bei der Gewährung der Förderung auf der Grundlage tatsächlich nach-

gewiesener Ausgaben, die Plausibilität der geltend gemachten Kosten 

anhand geeigneter Bewertungssysteme.“ 

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Die Einhaltung von Förderkriterien, Verpflichtungen und Auflagen sind beim 
Förderantrag zum Teil noch nicht abschließend prüfbar. 

Zu Buchstabe b: 

Die Änderung dient der besseren Verständlichkeit der Norm. 

Zu Buchstabe c: 

Die bisherige Formulierung berücksichtigt nicht die Plausibilisierung der bean-
tragten Kosten anhand anderer Bewertungssysteme wie zum Beispiel Refe-
renzkosten oder Bewertungsausschuss. 

  

bei  
Annahme 

entfällt 
Ziffer 38 
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38. Zu Artikel 1 (§ 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 WeinFördV)* 

In Artikel 1 sind in § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 die Wörter „vergleich An-

gebote“ durch die Wörter „von Vergleichsangeboten“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Es handelt sich um eine formelle Korrektur.  

 

 

39. Zu Artikel 1 (§ 20 Absatz 5 WeinFördV) 

In Artikel 1 sind in § 20 Absatz 5 die Wörter „Unions- oder nationaler Rege-

lungen“ durch das Wort „Unionsregelungen“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Nach Artikel 36 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/2116 sorgen die Mit-
gliedstaaten dafür, dass für aus dem EGFL finanzierte Ausgaben keine andere 
Finanzierung aus dem Unionshaushalt erfolgt. Die EU-Anforderung bezieht  
sich ausschließlich auf den Ausschluss einer Unions-Doppelfinanzierung. Die 
Regelungen in Absatz 5 gehen über den Wortlaut hinaus und sind daher zu 
streichen.  

 

 

40. Zu Artikel 1 (§ 20 Absatz 6 - neu - WeinFördV) 

In Artikel 1 ist dem § 20 folgender Absatz anzufügen: 

„(6) Die Verwaltungskontrollen bei materiellen Investitionsvorhaben nach 

§ 2 Absatz 2 umfassen zumindest einen Besuch des geförderten Vorhabens oder 

des Investitionsstandortes, um die Durchführung der Investition zu überprüfen 

(Inaugenscheinnahme).  

                                              

*  Im AV als Hilfsempfehlung zu Ziffer 37 beschlossen. 

entfällt bei 
Annahme 

von  
Ziffer 37 
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Die zuständige Behörde kann jedoch in begründeten Einzelfällen wie den fol-

genden von diesen Besuchen absehen: 

1. das Vorhaben ist Teil der Stichprobe für eine durchzuführende Vor-Ort-

Kontrolle oder 

2. die zuständige Behörde betrachtet das Vorhaben als kleine Investitionen bei 

einem förderfähigen Investitionsvolumen von bis zu 50 000 € oder 

3. nach Ansicht der zuständigen Behörde ist die Gefahr gering, dass die Be-

dingungen für die Gewährung der Unterstützung nicht erfüllt sind oder die 

Investition nicht getätigt wurde oder 

4. die tatsächliche Durchführung des Vorhabens kann an Hand von alternati-

ven Nachweisen gesichert festgestellt werden. 

Im Falle des Absehens von der Inaugenscheinnahme in Bezug auf ein Vorhaben 

hat die zuständige Behörde die Gründe dafür zu dokumentieren.“ 

Begründung:  

Aufgrund der Absenkung der Vor-Ort-Kontrollquote in der Fördermaßnahme 
nach § 2 Absatz 2 sollte im Gegenzug bei der Förderung von Investitionen des 
Weinbaus die Inaugenscheinnahme wieder Teil der Verwaltungskontrolle sein 
und als neuer Absatz 6 ergänzt werden. Ziel ist die finanziellen Interessen der 
Union durch ein hinreichendes Verwaltungs- und Kontrollsystem wirksam zu 
schützen. 

 

41. Zu Artikel 1 (§ 21 Absatz 1 WeinFördV) 

In Artikel 1 sind in § 21 Absatz 1 nach dem Wort „können“ die Wörter „und 

nicht Gegenstand von Verwaltungskontrollen waren“ anzufügen. 

Begründung: 

Notwendige Ergänzung um Doppelprüfungen und eine Verschärfung gegen-
über des bisherigen EU-Rechts zu vermeiden. Die Richtigkeit der beantragten 
Ausgaben werden in der Regel bereits abschließend in der Verwaltungskontrol-
le des Zahlungsantrags anhand von Rechnungen und Zahlungsnachweisen 
überprüft. Nur im Zweifelsfall kann bei der Vor-Ort-Kontrolle die Richtigkeit 
anhand weiterer Unterlagen, wie zum Beispiel der Buchführung geprüft wer-
den. 
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42. Zu Artikel 1 (§ 21 Absatz 2 Satz 2 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 21 Absatz 2 Satz 2 wie folgt zu fassen: 

„Sofern erforderlich können dazu auch Buchführungsunterlagen oder andere 

Unterlagen herangezogen werden.“ 

Begründung: 

Der Abgleich mit Buchführungsunterlagen ist in der Regel nicht erforderlich, 
da die Vor-Ort-Kontrolle auf Basis der mit dem Zahlungsantrag eingereichten 
Rechnungsbelegen erfolgt. 

Nachdem Dritte per Bescheid zu nichts verpflichtet worden sind, ist es prak-
tisch nicht möglich, an diese Unterlagen zu kommen. 

 

 

43. Zu Artikel 1 (§ 22 Absatz 2 WeinFördV) 

In Artikel 1 sind in § 22 Absatz 2 nach dem Wort „sind“ die Wörter „in der Re-

gel“ einzufügen. 

Begründung: 

Eine verpflichtende Vor-Ort-Kontrolle vor Auszahlung stellt eine Verschär-
fung des geltenden EU-Rechts dar. 

 

 

44. Zu Artikel 1 (§ 22 Absatz 3 Satz 2 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 22 Absatz 3 Satz 2 zu streichen. 

Begründung: 

Die Vorgabe einer maximalen Ankündigungsfrist erscheint nicht sachgerecht 
und ist überdies auch EU-seitig nicht gefordert. 
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45. Zu Artikel 1 (§ 23 Absatz 1, 

 Absatz 2 Satz 1, 

 Absatz 3 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 23 wie folgt zu ändern: 

a) Absatz 1 ist zu streichen. 

b) In Absatz 2 Satz 1 ist die Angabe „Absatz 2 bis 5“ zu streichen. 

c) In Absatz 3 sind die Wörter „des Anteils der Begünstigten vorzunehmen, 

die im darauf folgenden Jahr einer Vor-Ort-Kontrolle zu unterziehen sind“ 

durch die Wörter „der Kontrollquote im darauf folgenden Jahr zu prüfen“ 

zu ersetzen. 

Begründung: 

Zu Buchstabe a und Buchstabe b: 

Notwendige Anpassung zur Vermeidung einer nicht von der EU geforderten 
100-prozentigen Kontrollquote.  

Zu Buchstabe c: 

Eine verpflichtende Erhöhung der Kontrollquote ist nicht zielführend, da auf-
grund der geringen Anzahl von Vor-Ort-Kontrollen bei einzelnen Maßnahmen 
keine statistisch gesicherten Aussagen über die Grundgesamtheit der Maßnah-
men getroffen werden können. 

 
 

46. Zu Artikel 1 (§ 23 Absatz 2 Satz 2, 

        Satz 3 WeinFördV) 

In Artikel 1 sind in § 23 Absatz 2 die Sätze 2 und 3 zu streichen. 

Begründung: 

Nach Artikel 60 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/2116 und Nummer 2 
Buchstabe A Ziffer vi Satz 5 des Anhangs I der Verordnung (EU) 2022/127 
obliegt es der jeweiligen Zahlstelle Kontrollstichproben zuzulassen. Diese Zu-
lassung von Kontrollstichproben ist Teil des Risikomanagements der Zahlstel-
le. Darüberhinausgehende zusätzliche Regelungen sind nicht veranlasst. 
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47. Zu Artikel 1 (§ 24 Absatz 1, 

 Absatz 2 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 24 wie folgt zu ändern: 

a) Absatz 1 ist wie folgt zu fassen: 

„(1) Die zuständige Stelle legt gemäß unionsrechtlicher Regelungen die 

Stichproben für die durchzuführenden Vor-Ort-Kontrollen fest.“ 

b) Absatz 2 ist zu streichen. 

c) Absatz 3 wird Absatz 2. 

Begründung: 

Die Festlegung der Mindestkontrollsätze soll den Zahlstellen der Länder über-
lassen bleiben. Mindestkontrollsätze sind Teil des Risikomanagements der 
Zahlstelle. Es ist kein Grund ersichtlich, warum hier im Sinne des Vereinfa-
chungsgedankens, welche der Wegfall der Verordnung (EU) 2016/1150 mit 
sich bringt, zusätzliche Regelungen auf Bundesebene zu erlassen. 

 

 

48. Zu Artikel 1 (§ 24 Absatz 3 Satz 2 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 24 Absatz 3 Satz 2 zu streichen. 

Begründung: 

Der Grund für die Auswahl für die Kontrolle hat keinen Einfluss auf die Inhal-
te, eine Information der durchführenden Person oder durchführenden Personen 
ist daher nicht angezeigt. 

 

 

49. Zu Artikel 1 (§ 25 Absatz 3 Satz 1 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist in § 25 Absatz 3 Satz 1 das Wort „systematisch“ zu streichen. 
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Begründung: 

Der § 25 enthält bereits im Absatz 2 Regelungen zu den Kontrollen nach der 
Maßnahme und in Absatz 5 zu den Kontrollen vor der Maßnahme. Eine Fest-
schreibung in Absatz 3 auf systematische Kontrollen scheint somit entbehrlich. 

 

 

50. Zu Artikel 1 (§ 25 Absatz 4 WeinFördV) 

In Artikel 1 sind in § 25 Absatz 4 nach dem Wort „Rebfläche“ die Wörter 

„ , die nach Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/126 der Kommissi-

on vom 7. Dezember 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2021/2115 des 

Europäischen Parlaments und des Rates um zusätzliche Anforderungen für be-

stimmte, von den Mitgliedstaaten in ihren GAP-Strategieplänen für den Zeit-

raum 2023 bis 2027 gemäß der genannten Verordnung festgelegte Interventi-

onskategorien sowie um Vorschriften über den Anteil für den Standard für den 

guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ-Standard) Nr. 1 

(ABl. L 20 vom 31.1.2022, S. 52), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 

2023/330 (ABl. L 44 vom 14.2.2023, S. 1) geändert worden ist, bestimmte be-

pflanzte Fläche“ zu streichen. 

Begründung: 

Das Vorhandensein der Rebfläche wird bereits geprüft. Die nach Artikel 42 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/126 definierte Fläche ist maßgeblich für 
die Berechnung der Förderung. Sie kann allerdings erst nach Durchführung der 
Maßnahme festgestellt werden und ist dann erst maßgeblich. 

 

 

51. Zu Artikel 1 (§ 26 Absatz 1 WeinFördV) 

In Artikel 1 sind in § 26 Absatz 1 die Wörter „bei jedem Begünstigten“ zu strei-

chen. 

Begründung: 

Auflösung eines Widerspruchs hin zu einer stichprobenartigen Prüfung. 
  



 - 29 - Empfehlungen, 353/1/23  
 

 ... 

52. Zu Artikel 1 (§ 26 Absatz 2 Satz 1 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 26 Absatz 2 Satz 1 wie folgt zu ändern: 

a) Die Wörter „mindestens ein Prozent der Begünstigten und“ sind zu strei-

chen. 

b) Die Wörter „Ausgaben für“ sind zu streichen. 

c) Vor dem Punkt am Ende sind die Wörter „ , die noch einer Zweckbindung 

unterliegen“ einzufügen. 

Begründung: 

Anpassung an Verwaltungs- und Kontrollsystem Investive und sonstige Inter-
ventionen für den GAP-Strategieplan. 

 

 

53. Zu Artikel 1 (§ 27 Absatz 1 einleitender Satzteil WeinFördV) 

In Artikel 1 sind in § 27 Absatz 1 im einleitenden Satzteil die Wörter „am Kon-

trollort“ zu streichen. 

Begründung: 

In der Praxis wird der Prüfbericht erst im Nachgang erstellt. Auch steht das Er-
gebnis erst nach Bewertung der Feststellungen durch die Bewilligungsbehörde 
fest. 

 

 

54. Zu Artikel 1 (§ 27 Absatz 2 WeinFördV) 

In Artikel 1 sind in § 27 Absatz 2 nach dem Wort „ist“ die Wörter „bei Bean-

standungen im Rahmen der Vor-Ort-Kontrollen“ einzufügen. 

Begründung: 

Eine Übermittlung des Kontrollberichts zusammen mit der Gelegenheit zur 
Stellungnahme und Unterzeichnung erscheint im Sinne der Bürokratieminde-
rung nur im Falle von Beanstandungen sinnhaft. 
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55. Zu Artikel 1 (§ 28 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 28 zu streichen. 

Begründung: 

Die Vorschrift ist nicht erforderlich. Die vorliegende Verordnung regelt För-
dermaßnahmen, die jeweils Flächen, die im jeweiligen Bundesland liegen oder 
Unternehmen mit Sitz im jeweiligen Bundesland betreffen. Von daher ist eine 
zentrale Kontaktstelle für die Länder nicht notwendig. Ferner regeln die Länder 
die Abwicklung der Kontrollen im Rahmen ihrer Zuständigkeit unterschied-
lich. So führen in Baden-Württemberg die Regierungspräsidien oder unteren 
Landwirtschaftsbehörden Kontrollen durch. Ansprechpartner für den Bund ist 
das entsprechende Landesministerium. 

 

 

56. Zu Artikel 1 (§ 30 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 30 zu streichen. 

Begründung: 

Innerhalb der Zahlstellen bestand in Vorbereitung auf die GAP 2023-2027 
grundsätzlich Einigkeit darüber, die mit dem Neuen Umsetzungsmodell ein-
hergehenden Vereinfachungspotentiale sowohl für die Antragstellenden als 
auch die Verwaltungen zu nutzen. Dies betrifft insbesondere auch die Gestal-
tung des Sanktionssystems unter Beachtung der grundsätzlichen Ausführungen 
im Artikel 59 der Verordnung (EU) 2021/2116. Die Regelungen des § 30 tra-
gen dem nicht Rechnung. Mit der Streichung wird eine gegebene Möglichkeit 
der Vereinfachung genutzt. Wie im Bereich ELER-investiv sind die bestehen-
den Regelungen des Marktorganisationsgesetzes und des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für eine wirksame Bekämpfung von Unregelmäßigkeiten ausrei-
chend.  

 
  

bei  
Annahme 

entfällt 
Ziffer 57 
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57. Zu Artikel 1 (§ 30 WeinFördV)* 

In Artikel 1 ist § 30 wie folgt zu fassen:  

„§ 30 

Verwaltungssanktionen wegen Verstößen gegen Fördervoraussetzungen,  

Verpflichtungen oder sonstige Auflagen 

(1) Erfüllt die begünstigte Person eine Fördervoraussetzung nicht, so wird 

die beantragte Förderung vollständig abgelehnt oder vollständig zurückgenom-

men. 

(2) Werden mit der Fördermaßnahme verbundene Verpflichtungen oder 

sonstigen Auflagen nicht oder nicht vollständig erfüllt (Verstoß), wird die För-

derung nach Ausmaß, Schwere, Dauer und Häufigkeit des Verstoßes anteilig 

oder vollständig abgelehnt oder anteilig oder vollständig zurückgenommen.  

(3) Handelt es sich nach der Gesamtbewertung der Kürzungskriterien nach 

Unterabsatz 2 um einen schwerwiegenden Verstoß, zum Beispiel bei vorsätzli-

cher Vorlage falscher Nachweise, wird die Förderung vollständig abgelehnt o-

der vollständig zurückgenommen. 

(4) Wird der festgestellte Verstoß nach Unterabsatz 2 auch für Vorjahre 

festgestellt, sind Rückforderungen auch in Bezug auf die betreffenden Vorjahre 

auf der Grundlage der Kriterien nach Absatz 2 einzuleiten. 

(5) Bei der Würdigung eines Verstoßes nach Unterabsatz 2 hängt, 

a) die Schwere des Verstoßes insbesondere davon ab, wie groß die Auswir-

kungen des Verstoßes unter Berücksichtigung der Ziele der nicht eingehal-

tenen Verpflichtungen oder Auflagen sind, 

b) das Ausmaß des Verstoßes insbesondere von den Auswirkungen des Ver-

stoßes auf das Vorhaben insgesamt ab, 

c) die Dauer des Verstoßes insbesondere davon ab, wie lange die Auswirkun-

gen andauern und welche Möglichkeiten bestehen, diese Auswirkungen mit 

angemessenen Mitteln abzustellen, 

                                              

*  Im AV als Hilfsempfehlung zu Ziffer 56 beschlossen. 

entfällt bei 
Annahme 

von  
Ziffer 56 
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d) die Häufigkeit des Verstoßes davon ab, ob bereits ähnliche Verstöße inner-

halb der zurückliegenden vier Jahre festgestellt wurden.“ 

Begründung: 

§ 30 beschreibt ein Vorgehen wie es bei Erzeugerorganisationen im Bereich 
der Förderung der Sektoren Obst und Gemüse und Hopfen sinnvoll ist. Hier 
sind wenige Antragsteller betroffen, die allerdings jeweils hohe Fördervolumen 
beantragen. Die Situation im Weinbereich ist eine andere, was die Form der ge-
förderten Unternehmen betrifft und die Zahl der Anträge, die bei der Umstruk-
turierung von Rebflächen jährlich 1 000 bis 1 500 Anträge umfasst. Bei dieser 
Zahl ist eine Warnmitteilung verbunden mit Wartefristen vor Verhängen einer 
Sanktion verwaltungstechnisch nicht umsetzbar. Ferner steht es dem Antrag-
steller frei, gegen die Entscheidung der Behörde Widerspruch bzw. Klage ein-
zureichen und den weiteren Rechtsweg zu verfolgen. 

Die neu formulierte Verwaltungssanktion in § 30 entspricht dem bisherigen Ar-
tikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 640/2014, der im Weinbereich bisher ent-
sprechende Anwendung fand und die Verhältnisse im Sektor Wein eher be-
rücksichtigt. Danach sind Verstöße gegen Verpflichtungen und sonstige Aufla-
gen nach Ausmaß, Schwere, Dauer und Häufigkeit zu ahnden. Bei Verstößen 
gegen Fördervoraussetzungen wird die Förderung abgelehnt bzw. zurückgefor-
dert. 

 

 

58. Zu Artikel 1 (§ 30a - neu - WeinFördV) 

In Artikel 1 ist nach § 30 folgender § 30a einzufügen:  

„§ 30a 

Kürzung von Zuwendungsbeträgen 

Stellt die Bewilligungsstelle im Rahmen der Verwaltungskontrolle fest, dass 

Ausgaben nicht förderfähig sind, die die begünstigte Person auf der Grundlage 

des Bewilligungsbescheids im Zahlungsantrag als förderfähig deklariert und zur 

Erstattung beantragt hat, so wird der Zuwendungsbetrag im Bewilligungsbe-

scheid um den als nicht förderfähig festgestellten Betrag gekürzt.“ 

Begründung: 

Die vorliegende Verordnung enthält bisher keine Regelung, wie mit nicht för-
derfähigen Ausgaben umzugehen ist, die im Rahmen der Verwaltungskontrolle 
festgestellt werden. Die vorgeschlagene Regelung sieht dazu eine Kürzung 
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nicht förderfähiger Beträge vor und orientiert sich dabei an den Vorgaben der 
bisherigen Regelung in Artikel 63 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
809/2014 sowie der Beschreibung im GAP-Strategieplan.  

 

 

59. Zu Artikel 1 (§ 30a - neu - WeinFördV)* 

In Artikel 1 ist nach § 30 folgender § 30a einzufügen:  

„§ 30a 

Sanktionierung von Übererklärungen bei der Maßnahme nach § 2 Absatz 1 

Die Höhe der Unterstützung wird auf der Grundlage der Differenz zwischen der 

Fläche, die nach Verwaltungskontrollen des Stützungsantrags (bestehend aus 

Förder- und Zahlungsantrag) genehmigt und der bei Vor-Ort-Kontrollen im An-

schluss an die Durchführung ermittelten Fläche, auf der das Vorhaben tatsäch-

lich durchgeführt wurde, berechnet. 

1. Wenn die Differenz 30 Prozent nicht überschreitet, wird die Unterstützung 

auf der Grundlage der bei Vor-Ort-Kontrollen im Anschluss an die Durch-

führung ermittelten Fläche berechnet. 

2. Wenn die Differenz mehr als 30 Prozent, jedoch höchstens 50 Prozent be-

trägt, wird die Unterstützung auf der Grundlage der bei Vor-Ort-Kontrollen 

im Anschluss an die Durchführung ermittelten Fläche berechnet und um das 

Doppelte der festgestellten Differenz gekürzt. 

3. Beträgt die Differenz mehr als 50 Prozent, wird für das betreffende Vorha-

ben keine Unterstützung gewährt.“ 

Begründung: 

Die Verordnung regelt nicht die Sanktionierung von Übererklärungen des An-
tragstellers bei der Maßnahme Umstellung und Umstrukturierung von Rebflä-
chen (§ 2 Absatz 1) Die vorgeschlagene Sanktionsregelung orientiert sich dabei 
an der bisherigen Sanktionsregelung in Artikel 54 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) Nr. 1149/2016.  

  

                                              

* Wird bei gleichzeitiger Annahme mit Ziffer 58 redaktionell angepasst. 
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60. Zu Artikel 1 (§ 31 Absatz 1 Satz 1, 

        Satz 2 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 31 Absatz 1 wie folgt zu ändern: 

a) Satz 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Die Wörter „kann einen Antrag auf Förderung ablehnen“ sind durch die 

Wörter „lehnt einen Antrag auf Förderung ab oder hebt den Bewilli-

gungsbescheid ganz oder teilweise auf“ zu ersetzen. 

bb) Das Wort „Vor-Ort-Kontrolle“ ist durch die Wörter „Kontrolle vor Ort“ 

zu ersetzen. 

b) Satz 2 ist zu streichen. 

Folgeänderungen: 

a) In der Überschrift ist das Wort „Vor-Ort-Kontrollen“ durch die Wörter 

„Kontrolle vor Ort“ zu ersetzen. 

b) Im Inhaltsverzeichnis ist die Angabe zu § 31 wie folgt zu fassen: 

„§ 31 Verwaltungssanktionen bei Verhinderung von Kontrollen vor Ort 

und bei Verstoß gegen sonstige Pflichten“ 

Begründung: 

Es bedarf einer Klarstellung, dass sämtliche Kontrollen vor Ort erfasst werden, 
unter anderem auch die „Kontrollen zur Einhaltung der Zweckbindung“ gemäß 
§ 26.  

 

 

61. Zu Artikel 1 (§ 31 Absatz 2 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 31 Absatz 2 wie folgt zu ändern: 

a) Die Wörter „auf Genehmigung“ sind zu streichen. 

b) Nach dem Wort „Förderung“ sind die Wörter „ganz oder teilweise“ einzu-

fügen. 

c) Nach dem Wort „ablehnen“ sind die Wörter „oder den Bewilligungsbe-

scheid ganz oder teilweise aufheben“ einzufügen. 
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Begründung: 

Bei Verweigerung einer Kontrolle vor Ort als zentrales Element des Verwal-
tungs- und Kontrollsystems kann die zweckentsprechende Mittelverwendung 
nicht geprüft werden. Die Verweigerung zieht in Anlehnung an die nationalen 
Regelungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik eine Ablehnung der Förderung für 
das gesamte Vorhaben nach sich. 

 

 

62. Zu Artikel 1 (§ 32 WeinFördV)  

In Artikel 1 ist § 32 zu streichen. 

Folgeänderung: 

Die §§ 33 bis 35 werden zu §§ 32 bis 34. 

Begründung: 

Der Regelungsinhalt findet sich bereits auf Unionsebene in Artikel 31 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2022/128 wieder. 

 

 

63. Zu Artikel 1 (§ 33 Absatz 1 einleitender Satzteil, 

    Nummer 2, 

 Absatz 2 - neu - WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 33 wie folgt zu ändern: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 mit der Maßgabe, dass  

aa) im einleitenden Satzteil die Wörter „kann verzichtet werden“ durch die 

Wörter „wird verzichtet“ zu ersetzen sind. 

bb) In Nummer 2 am Ende das Komma durch einen Punkt zu ersetzen ist. 

b) Nummer 3 wird Absatz 2 mit der Maßgabe, dass 

aa) die bisherige Nummernbezeichnung „3.“ durch die Absatzbezeichnung 

„(2)“ ersetzt wird, 
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bb) dem bisherigen Wortlaut die Wörter „Auf eine Sanktion kann verzichtet 

werden, wenn“ voranzustellen sind und 

cc) die Wörter „Heilungsmöglichkeit verhältnismäßig ist,“ durch das Wort 

„Heilung“ zu ersetzen sind. 

Begründung: 

In Artikel 59 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/2116 ist geregelt, dass in 
den Fällen des § 33 Absatzes 1 keine Sanktion erfolgt. Zudem erfolgt eine re-
daktionelle Anpassung. 

 

 

64. Zu Artikel 1 (§ 34 Absatz 2 WeinFördV) 

In Artikel 1 sind in § 34 Absatz 2 die Wörter „30 Werktagen nach Wegfall der 

höheren Gewalt oder der außergewöhnlichen Umstände“ durch die Wörter 

„15 Werktagen ab dem Zeitpunkt, an dem der oder die Begünstigte dazu in der 

Lage ist,“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Angleichung an den Zeitraum des § 14 GAP-Integriertes Verwaltungs- und 
Kontrollsystem-Gesetz. 

 

 

65. Zu Artikel 1 (§ 34a - neu - WeinFördV) 

In Artikel 1 ist nach § 34 folgender 34a einzufügen:  

„§ 34a 

Rückforderung zu Unrecht gezahlter Beträge 

(1) Bei zu Unrecht gezahlten Beträgen ist die begünstigte Person zur Rück-

zahlung der betreffenden Beträge, gegebenenfalls zuzüglich Zinsen, verpflich-

tet. 

(2) Die Verpflichtung zur Rückzahlung gemäß Absatz 1 gilt nicht, wenn die 

Zahlung auf einen Irrtum der Bewilligungsstelle zurückzuführen ist, der von der 



 - 37 - Empfehlungen, 353/1/23  
 

  

begünstigten Person nach vernünftiger Einschätzung nicht erkannt werden 

konnte. 

(3) Bezieht sich der Irrtum auf Tatsachen, die für die Berechnung der be-

treffenden Zahlungen relevant sind, so gilt Absatz 2 nur, wenn der Wiederein-

ziehungsbescheid nicht innerhalb von zwölf Monaten nach der Zahlung über-

mittelt worden ist.“ 

Begründung: 

Die vorliegende Verordnung regelt nicht die Rückforderung zu Unrecht ge-
zahlter Beträge durch die Bewilligungsbehörde. Der vorliegende Vorschlag 
orientiert sich an der bisherigen Regelung in Artikel 7 der Durchführungsver-
ordnung (EU) Nr. 809/2014. 

 

 

66. Zu Artikel 1 (§ 35 WeinFördV) 

In Artikel 1 ist § 35 wie folgt zu fassen: 

„§ 35 

Muster, Vordrucke 

Soweit die zuständigen Stellen für Anträge, Verträge, Erklärungen oder Mel-

dungen Muster bekanntgeben oder Vordrucke oder Formulare auch elektronisch 

bereithalten, sind diese zu verwenden.“ 

Begründung: 

Angleichung an die Formulierungen des § 4 Absatz 2 GAP-Integriertes Ver-
waltungs- und Kontrollsystem-Gesetz. 

 


